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NPD-Stadtverordneter  
Herrn Ronny Zasowk  
PF 101413  
03014 Cottbus 
 
 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Zasowk, 
 
Beantwortung der Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 27. 
April 2016 des Stadtverordneten Ronny Zasowk 
 
Anfrage: 
 
Thema: Ehrenbürgerschaft 
 
Im Laufe der zurückliegenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
sagte der Stadtverordnetenvorsteher, Reinhard Drogla, dass es die 
Möglichkeit der Verleihung einer Ehrenbürgerschaft in Cottbus nicht gibt. 
Stattdessen wird lediglich eine Ehrenmedaille verliehen, 
 
1. Warum verzichtet die Stadt Cottbus auf die Verleihung der 
Ehrenbürgerschaft, um  Bürger der Stadt, die sich um die Belange der Stadt in 
besonderem Maße verdient gemacht haben, zu ehren und in Erinnerung zu 
halten? 
 
Ich bitte um mündliche und schriftliche Beantwortung der Anfragen. 
 
Beantwortung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Tagung am 22.02.1995 
einstimmig beschlossen, jährlich an bis zu 2 Persönlichkeiten, die sich um das 
Wohl und die Entwicklung der Stadt Cottbus besonders verdient gemacht 
haben, eine Ehrenmedaille zu verleihen. Seit 1995 verleiht die Stadt Cottbus 
jährlich die Ehrenmedaille lt. o. g. Beschluss. 
 
Eine Änderung dieser Verfahrensweise ist nur durch Beschlussfassung der 
Stadtverordnetenversammlung möglich.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
Andreas Wirth 

Datum   27. April 2016 
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